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Energiewende informiert über aktuelle Förderung im Bereich 
erneuerbarer Energien und Energiesparmaßnahmen: 

Bayerisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie  (Tel.: 089 2176-2853) 
Gefördert werden: Sonnenkollektoranlagen mit mindestens 10qm Kollektorfläche und Wärmepumpenanlagen für Raumhei-
zung/ Brauchwassererwärmung. Die Förderung beträgt 125 Euro/qm Flachkollektor, 175Euro/qm Vakuumkollektor. Bei Wärme-
pumpen in bestehenden Gebäuden gibt es 150 Euro Zuschuß je kW installierter Heiznennleistung, wenn zugleich das
Wärmeverteilsystem angepaßt wird; in allen sonstigen Fällen 100 Euro Zuschuß je kW; Förderhöchsgrenze: 12.500 Euro
Zuschuß je Anlage. 
Antragsberechtigt sind bei Sonnenkollektoren Körperschaften des öffentlichen Rechts, bei Wärmepumpen zusätzlich Privatper-
sonen jeweils als Eigentümer, Mieter oder Pächter der mit der jeweiligen Anlage zu versorgenden Objekte.
Kleinwasserkraftanlagen: Wiederinbetriebnahme, Erhaltung, Ausbau oder Neubau von Kleinwasserkraftanlagen mit einer
Nennleistung bis 1.000 kW. Der Fördersatz beträgt bis zu 30 % der förderfähigen Kosten.
Bagatellgrenze: 30.000 DM. Antragsberechtigt sind die Eigentümer von Kleinwasserkraftanlagen.
Kommunale CO2-Minderungsmassnahmen im Gebäudebestand bayerischer Kommunen: Gefördert wird die Erstellung
und Umsetzung von Energiekonzepten, sowie die Weiterentwicklung und Verbreitung erfolgreicher Massnahmen. Die Zuwen-
dungen betragen bis 30% der zuwendungsfähigen Aufwendungen (in Ausnahmen 50%), höchstens jedoch 50.000DM.Förderan-
trage sind beim Fraunhofer-Institut für atmosphärische Umweltforschung zu erhalten (Tel. 08821 83-100).
Kommunale Energiesparkonzepte: Gefördert werden Untersuchungen über den Energieverbrauch kommunaler
Einrichtungen, sowie die Erstellung von Energieversorgungskonzepten für Neubaugebiete, soweit auch eine Versorgung mit
erneuerbaren Energien vorgesehen ist. Es gibt Zuschüsse bis 50% der förderfähigen Kosten, höchstens jedoch 50.000DM je
Untersuchung. Förderanträge gibt es beim bayerischen Wirtschaftsministerium (Tel. 089 2162-0).

Gemeinde Moosinning:
Gefördert werden die Anschaffung einer Sonnenkollektoranlage mit 15% des Anlagenpreises (Höchstsatz 1200EUR), Solar-
stromanlagen mit 125EUR pro angefangene 100Wp (Höchstsatz 2000EUR) und nicht elektrisch betriebene Wärmepumpen mit
750EUR je angefangene 20kW Wärmeleistung (Höchstsatz 2000EUR).
Bei Biogasanlagen gibt es 10% des Anlagenpreises von der Gemeinde als Zuschuß (Höchstsatz 5000EUR)

Bundesamt für Wirtschaft in Eschborn (Tel.: 06196 908-625) 
Gefördert werden thermische Solarkollektoren einschl. Luftkollektoren mit 87EUR/m².
Daneben gibt es eine Förderung für Photovoltaikanlagen (3.000EUR, nur für Schulen) und für Biomasse-Verfeuerung mit
automatisch beschickten Anlagen bis 100kW Nennwärmeleistung gibt es 53EUR/kW höchstens jedoch 2046EUR
Anträge können bis zum 15.10.2003 gestellt werden.

Finanzämter: Öko-Komponente der Wohneigentumsförderung (falls Bauantrag vor dem 1.02.2002 gestellt wurde !)
Für Solaranlagen, Wärmepumpen oder Wärmerückgewinnungsanlagen gibt es jährlich bis zu 256EUR (2% der Anschaf-
fungskosten) auf die Dauer von 8 Jahren (bis 2048EUR ). 
Für Wärmedämmaßnahmen, die zu einer Verbrauchssenkung um mindestens 25% unter der bestehenden Wärmeschutzver-
ordnung führen, gibt es jährlich bis zu 204EUR auf die Dauer von 8 Jahren (bis 1632EUR).

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Berlin (Tel.:01801- 335577):
100.000-Dächer-Solarstromprogramm:
Solarstromanlagen ab 1kWp werden über ein um 4,5% zinsverbilligtes Darlehen gefördert(derzeit 1,91% effektiv). Die
Obergrenze des Darlehens je kWp beträgt 6.557EUR bis zu einer Anlagengröße von 5kWp. Bei grösseren Anlagen halbiert sich
die Obergrenze auf 3.279EUR. Das Programm wird über die Hausbanken abgewickelt.
KfW-Programm zur CO2 -Minderung
Für Altbauten gibt es zinsgünstige Kredite für folgende Maßnahmen: Verbesserung des Wärmeschutzes der Außenwände
und des Daches, Fenstererneuerung, Wärmedämmung der Kellerdecke etc. und der Einbau von Brennwertkesseln. 
Auch der Neubau von Passivhäusern wird unterstützt, wenn Ihre Energiekennzahl kleiner als 15kWh/m²/a ist.
Zur Nutzung erneuerbarer Energien werden gefördert: Solarthermische Anlagen, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen,
geothermische Anlagen, Wasserkraftanlagen, Biomasse- und Biogasanlagen. Hier ist ein Teilschulderlass möglich, der von
Art und Größe der Anlage abhängt !
Die Anträge können bei den Hausbanken gestellt werden.  Der Kredithöchstbetrag liegt bei 5Mio. EURO (bei Passivhäusern bei
50.000 EURO je Wohneinheit). Die Zinssätze liegen bis etwa 2% unter den marktüblichen. Die Laufzeit geht bis 20Jahre, bei bis
zu 3 tilgungsfreien Jahren. Der Zinssatz, der 10 Jahre festgeschrieben ist, betrug bei Erstellung dieser Förder-Info 4,96% bei
96% Auszahlung.

Mindestvergütung für Strom aus erneuerbaren Energien 2002:
Windkraft zwischen 6,19 Cent/kWh und 9,10 Cent/kWh
Solarstrom: 48,09 Cent/kWh
Strom aus Wasserkraft mind. 7,67 Cent/kWh
Biomasse zwischen 8,70 Cent/kWh und 10,23 Cent/kWh
Geothermie zwischen 7,16 Cent/kWh und 8,95 Cent/kWh                                                                    Stand: 20.02.2002


